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Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne 

vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.
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Merkblatt TRBS 2121-2

Zugangshöhe zum Arbeitsplatz 
bis max. 5 m

✔ Leiter zulässig

Standhöhe bis max. 5 m

✔ Leiter zulässig, 
max. Nutzungsdauer 2 Stunden

Standhöhe bis max. 2 m

✔ Leiter zulässig

Zugangshöhe zum Arbeitsplatz über 5 m

✘ Leiter nicht zulässig bei 
häufiger Nutzung

✔ Leiter nur zulässig bei 
seltener Nutzung

Standhöhe über 5m

✘ Leiter nicht zulässig

Neue Anforderungen beim Umgang mit Leitern gemäß TRBS 2121-2

Was ist die TRBS?

Eine TRBS ist keine Rechtsvorschrift, sie zeigt nur die Mög-
lichkeiten auf, wie der Unternehmer die Anforderungen der 
Bertriebs sicherheitsverordnung (BetrSichV) erfüllen kann. Bei 
Einhaltung kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die 
Anforderungen der BetrSichV erfüllt werden. Wählt der Arbeit-
geber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die 
gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für den 
Beschäftigten erreichen.

Die seit dem 21.12.2018 gültige Fassung 
der TRBS-2 finden sie unter:

www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstex-
te-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRBS/
TRBS-2121-Teil-2.html

(https://bit.ly/2Uq5S5K)

Verkehrsweg

• Verwendung von Sprossen- und Stufenleitern als
Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen
ist zulässig bis zu einer Höhe von 5 m.

• Wird die Leiter zu diesem Zweck nur sehr selten benutzt,
darf der Höhenunterschied auch mehr als 5 m betragen.

Arbeitsplatz

• Die Verwendung von Leitern als hochgelegenem
Arbeitsplatz ist bis zu einer Standhöhe
von 2 m uneingeschränkt zulässig.

• Bei einer Standhöhe von 2 m bis 5 m dürfen Leitern nur für
zeitweilige Arbeiten (max. 2 Stunden) verwendet werden.

Die wichtigsten Änderungen der TRBS-2:

Hierbei gilt:
• Der Beschäftigte hat mit beiden Füßen auf einer

Stufe (mind. 80 mm Auftritt) oder Plattform
(mind. 250 x 250 mm Standfläche) zu stehen.

• In besonders begründeten Ausnahmefällen ist ein Arbeiten auf
Sprossenleitern (20 – 79 mm Auftritt) zulässig. Diese Gründe
sind vom Arbeitgeber im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung
zu ermitteln und zu dokumentieren (siehe TRBS 1111).

Wir führen TRBS-konforme Leitern – 
fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!


